
Art. 5a Erschließungsbeitrag (alte Fassung) 
 

(1) Die Gemeinden erheben zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für 

Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag nach Maßgabe der folgenden Vorschriften.  

 

(2) Erschließungsanlagen sind  

 

1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze,  

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 

befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete, z.B. Fußwege oder Wohnwege,  

3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen sind öffentliche Straßen, Wege und 

Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Baugebiete notwendig 

sind,  

4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der 

in den Nrn. 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb 

der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind,  

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinn des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen 

sind.  

 

(3) Grünanlagen zur Erschließung der Baugebiete sind nicht notwendig im Sinn des Abs. 2 Nr. 4,  

 

1. wenn sie über die unmittelbare Bedeutung und den unmittelbaren Nutzen für das Baugebiet 

hinausgehen, in dem sie ausgewiesen werden sollen; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

Grünflächen wegen der Schaffung stadt- bzw. ortsteilübergreifender Grünzüge oder der 

Vernetzung vorhandener Grün- und Freizeitflächen sowohl von ihrer Größe als auch von ihrem 

Ausbau her baugebietsübergreifende Bedeutung haben,  

2. wenn sie in einer ausreichenden Größe vorhanden sind und in ihrer bisherigen Beschaffenheit 

den Ansprüchen der anwohnenden Bevölkerung genügt haben, oder  

3. wenn wegen des vorhandenen innerörtlichen Grüns ein städtebauliches Bedürfnis nach weiterer 

Begrünung nicht zu erkennen ist.  

 

(4) Die vertragliche Übernahme erschließungsbeitragsfähiger Aufwendungen ist auch im Rahmen 

städtebaulicher Verträge möglich; § 11 BauGB gilt entsprechend.  

 

(5) Art. 5 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend.  

 

(6) 1Das Recht, Abgaben für Anlagen zu erheben, die nicht Erschließungsanlagen sind, bleibt 

unberührt. 2Dies gilt insbesondere für Anlagen zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung mit 

Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser.  

 

(7) 1Für vorhandene Erschließungsanlagen, für die eine Beitragspflicht auf Grund der bis zum 

29. Juni 1961 geltenden Vorschriften nicht entstehen konnte, kann auch nach diesem Gesetz kein 

Erschließungsbeitrag erhoben werden. 2Dies gilt auch, sofern seit dem Beginn der erstmaligen 

technischen Herstellung einer Erschließungsanlage mindestens 25 Jahre vergangen sind.  

 

(8) Soweit für Erschließungsanlagen nach Abs. 7 oder Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. 

bb Spiegelstrich 1 kein Beitrag mehr erhoben werden kann, gelten diese Erschließungsanlagen als 

erstmalig hergestellt.  

 

(9) Mit Ausnahme der § 128 Abs. 2 und § 135 Abs. 6 BauGB gelten die §§ 128 bis 135 sowie § 242 

Abs. 2 bis 8 BauGB jeweils in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 

S. 2414), die zuletzt durch Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 

entsprechend.“  

 


